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Äxtd©nxng 111 zuzn. Bebauungsplaxt

Der rechtskräftige Bebauungsplan "ln den Grasgärten" ist im ver-
einfachten Verfahren nach $ 13 Bundesbaugcsctz geändert won-

der Ortsgemcinderat Wattenhcim hat den Ändcrungsplan 111 vom
29.8.1986 am 26.9.1986 als Satzung gemäß $ 10 Bundcsbaugesetz
bescNoswn.
Der Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen upd ilegign(l.Bng;.
wird gemäß $ 12 Bandes.baugesetz tlci der vcrbanasgeineihäëvëÜ
waltunß Hettenleidëlh€im, Hauptstr. 45. Zimmer 22, wälirenäqFr
DicÄsistun:den äu jëderlnanns Einsicht bereitgehalt(;tf: ÜÄd;'''ubë.r.
seinen Inhalt auf Verlangen müsli\info gegeben
Aüf die VoFichÜften des $ 44c Abs. l Satz l und 2:uää Abs:2.des
Bundcsbaugësetzes wird hihgcxücsen. Sic lauten wie folgt

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung .verlangen:l
wenn die inden$$ 1i9i . 40 und 42 bis 44 bezeichneten Vemlögens-
lachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragen;
Ein Entschädigungsanspruch erlischt. wenn nicht innerhalb. voü
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. }l
Satz ] bezeichneten Vermögensnachteilc eingetreten sind, die Fä-
ligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird
Gleichzeitig wird auf die Rechtsfolgen des $ 155a des Bundesbau-
gesetzes aiifmerksam gemacht: .Danach ist eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften des Bundesbaugesetzes beim.
Zustandekommen des Bebauungsplanes ' mit Ausnahme der
Vorschriften über die Genehmigung und Bekanntmachung .l--
unbeachtlich. wenn die Verletzung der Verfahrens- und Formvor,

hriften nicht innerhalb eines Jahres seit Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht

orden ist
Der Sachverhalt. der die Verletzung bcgrtinden soll. ist darzule-

Der Bebauungsplan wird mit dieser Bekanntmachung rechtsver-
bindlich
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